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RS OGH 1955/4/27 1Ob239/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1955

Norm

AußStrG §16 BII2e

EntmO §49

EntmO §56 Abs1

Rechtssatz

Die Zustellung der für den Entmündigten bestimmten Ausfertigung des Entmündigungsbeschlusses an die

antragstellende Mutter des Entmündigten ist nach § 103 Abs 3 ZPO unstatthaft. Die Zurückweisung eines vom

Entmündigten eingebrachten Widerspruches nach ABlauf der hinsichtlich der Mutter in Lauf gesetzten

Rechtsmittelfrist als verspätet stellt somit eine Nullität dar.
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